
Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
bestimmt die Bundeskanzlerin die Richtlinien der Politik; sie
trägt dafür die Verantwortung. Die Richtlinien der Bundeskanz-
lerin sind für die Bundesminister verbindlich und von ihnen in
ihrem Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Ver-
antwortung zu verwirklichen. Die Bundeskanzlerin leitet die
Geschäfte der Bundesregierung; sie hat dabei auf die Einheit-
lichkeit der Geschäftsführung in der Bundesregierung hinzu-
wirken.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedient sich die Bundeskanz-
lerin des Bundeskanzleramtes, das der Chef des Bundeskanz-
leramtes leitet. Das Bundeskanzleramt hat der Bundeskanzle-
rin über die laufenden Fragen der allgemeinen Politik und die
Arbeit in den Bundesministerien zu unterrichten. Es hat die
Entscheidungen der Bundeskanzlerin vorzubereiten und auf
ihre Durchführung zu achten. Aufgabe des Bundeskanzleram-
tes ist es auch, die Arbeiten der Bundesministerien zu koordi-
nieren.

Dem Bundeskanzleramt obliegt ferner die Durchführung der
Sekretariatsgeschäfte der Bundesregierung. Es ist für die

Vorbereitung der Sitzungen des Kabinetts und der Kabinett-
ausschüsse sowie der Beschlüsse der Bundesregierung zu-
ständig.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, des-
sen Aufgaben in der Vorbemerkung zu Kap. 0403 aufgeführt
sind, untersteht der Bundeskanzlerin unmittelbar.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
untersteht ebenfalls unmittelbar der Bundeskanzlerin. Er führt
seine inneren Verwaltungsangelegenheiten selbstständig. Die
hierfür benötigten Ausgaben sind bei Kap. 0405 veranschlagt.

Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration ist
dem Bundeskanzleramt zugeordnet. Die hierfür benötigten
Ausgaben sind in Kap. 0409 veranschlagt.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben
sind mit einem  F  vor der Titelnummer gekennzeichnet.

Versorgung:
Ab dem Jahr 2006 werden die Versorgungsausgaben dezentral
veranschlagt.
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